Jugend und Parlament 2016
Deutsch als Landessprache
Die Bundesregierung hat einen Gesetzentwurf in den Bundestag eingebracht, der die Bedeutung der deutschen Sprache und ihrer Funktion durch eine Änderung des Grundgesetzes hervorhebt.
Rechtslage

Artikel 22 des Grundgesetzes legt fest:

(1) 
Die Hauptstadt der Bundesrepublik Deutschland ist Berlin. Die Repräsentation des Gesamtstaates in der Hauptstadt ist Aufgabe des Bundes. Das Nähere wird durch Bundesgesetz geregelt.

(2) 
Die Bundesflagge ist schwarz-rot-gold.

Einen Bezug zur deutschen Sprache enthält der Artikel bislang nicht. Der aktuelle Gesetzentwurf schlägt vor, die deutsche Sprache hier zu verankern.
§ 23 des Verwaltungsverfahrensgesetzes definiert: 
(1) Die Amtssprache ist deutsch.

Anträge, Urkunden etc. müssen daher in Behörden auf Deutsch vorgelegt oder übersetzt werden. Die Nutzung der deutschen Sprache ist auch in Parlamenten und Gerichten verpflichtend. 
§§ 43-45 des Zuwanderungsgesetzes legen fest, 

dass die Integration rechtmäßig auf Dauer im Bundesgebiet lebender Ausländer durch Integrationskurse gefördert wird, die Angebote zu Sprache, Rechtsordnung, Kultur und Geschichte in Deutschland umfassen. Ausländer, die sich mit einer Aufenthaltserlaubnis dauerhaft im Deutschland aufhalten und nicht auf andere Weise die deutsche Sprache erlernen, haben sowohl einen Anspruch als auch eine Pflicht zur Teilnahme an einem Integrationskurs.

Die Diskussion über die Verankerung der deutschen Sprach im Grundgesetz
Immer wieder fordern Akteurinnen und Akteure aus Politik und Gesellschaft die Verankerung der deutschen Sprache im Grundgesetz. Sie erwarten sich von einer solchen Maßnahme einen Beitrag zur Anerkennung und Förderung der deutschen Sprache als identitätsstiftendes Element, wichtiges Kulturgut und grundsätzliches Verständigungsmittel unserer Gesellschaft.

Besonders im Kontext zunehmender Zuwanderung nach Deutschland sehen Befürworterinnen und Befürworter die deutsche Sprache als entscheidenden Faktor für eine gelungene Integration. Eine Erwähnung in der Verfassung mache deutlich, dass der Staat das Beherrschen der deutschen Sprache als unverzichtbare und nicht zu ersetzende Voraussetzung ansieht, um langfristig in Deutschland leben und arbeiten zu können. 
Kritikerinnen und Kritiker sehen in einer solchen Regelung unnötige Symbolpolitik. Sie fürchten zudem, dass eine Verankerung der deutschen Sprache im Grundgesetz zu einer Diskriminierung von Menschen führen könnte, die aus anderen Ländern zugewandert sind oder die eine der in Deutschland anerkannten Minderheitensprachen sprechen (Dänisch, Nord- und Saterfriesisch, Sorbisch und Wendisch, Romani, Plattdeutsch). 

Die Situation in anderen europäischen Ländern
In der EU haben 18 der 28 Mitgliedstaten ihre Sprache in der Verfassung verankert. 
In einigen Ländern geht die Förderung der Landessprache darüber hinaus. So gibt es z.B. in Frankreich ein Gesetz zum Gebrauch der französischen Sprache sowie eine Behörde, die sprachpolitische Regelungen koordiniert und kontrolliert (Délégation générale à la langue française et aux langues de France - DGLFLF). Als konkrete Maßnahme zur Förderung der französischen Sprache ist zum Beispiel festgelegt, dass 40 Prozent der in Radio und Fernsehen abgespielten Lieder französischsprachig sein müssen. 
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Gesetzentwurf

der Bundesregierung

Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Grundgesetzes:

Festschreibung von Deutsch als Landessprache im Grundgesetz

§ 22 des Grundgesetzes soll um einen Satz (3) ergänzt werden:

Die Sprache der Bundesrepublik Deutschland ist Deutsch. Ihre Förderung als Mittel der gesellschaftlichen Integration und des kulturellen Ausdrucks ist Aufgabe staatlichen Handelns.

	Positionen der CVP


	[image: image1.emf]


Grundlegende Ansichten der CVP

Die Christliche Volkspartei (CVP) steht für eine werteorientierte Politik, deren Aufgabe es ist, die Herausforderungen für eine moderne Verantwortungsgemeinschaft zu bewältigen.

Die deutsche Sprache gehört zu den verbindlichen kulturellen Grundlagen der Bundesrepublik Deutschland. Deshalb sieht es die CVP als Selbstverständlichkeit an, die deutsche Sprache und ihre herausragende Stellung als gesellschaftliches Verständigungs- und Integrationsmittel zu betonen und zu bewahren. 

Die Positionen der CVP zur Grundgesetzänderung
Schutz der deutschen Sprache
Die Abgeordneten der CVP fordern mit ihrem Entwurf zur Grundgesetzänderung den Schutz der deutschen Sprache als einigendes Band der Gesellschaft. Die derzeitige Situation in Deutschland erfordert es, sich auf geschichtlich und kulturell gewachsene gemeinsame Werte und Normen zu besinnen. Mit dieser Maßnahme hofft die CVP, Protestbewegungen wie der PEGIDA und neuen konkurrierenden Parteien von rechts den Wind aus den Segeln nehmen zu können.

Die Geschichte der Bundesrepublik zeigt, dass es der gesetzgebenden Gewalt in der Vergangenheit gelungen ist, die Verfassung der Bundesrepublik gesellschaftlichen Veränderungen anzupassen, ohne dabei ihren konstituierenden Charakter zu verletzen oder Zweifel an ihrer Integrität aufkommen zu lassen.

Der Schutz der deutschen Sprache stellt für die Abgeordneten der CVP keinen Widerspruch zum Minderheitenschutz dar, den sie durch deutsches und europäisches Recht ausreichend sichergestellt sieht.

Die deutsche Sprache als Mittel der Integration und des kulturellen Ausdrucks
Die Integration von Zuwanderern in die deutsche Gesellschaft ist die maßgebliche Herausforderung der Gegenwart und Zukunft. Staatliche Angebote zur Integration dürfen keine Einbahnstraße sein. Vorrangig ist es Aufgabe der Zugewanderten selbst, sich zu integrieren. Es steht für die CVP außer Frage, dass das Erlernen der deutschen Sprache Grundvoraussetzung für eine gelungene Integration darstellt. Die Betonung der deutschen Sprache als Verfassungsziel würde diesen Sachverhalt auch gesetzlich anerkennen. 

Die CVP betont ausdrücklich, dass es nicht ihr Anliegen sein kann, den Stellenwert anderer Sprachen herunterzuspielen oder damit einhergehende kulturelle Identitäten und persönliche Kompetenzen abzuerkennen. Eine untragbare Entwicklung wäre aber die Entstehung von Parallelgesellschaften, die nur in den Sprachen der Herkunftsländer kommunizieren. 

Eine Verankerung der deutschen Sprache im Grundgesetz soll nicht nur reine Symbolik sein. Die Abgeordneten der CVP sehen die Politik in der Verantwortung, Vertreterinnen und Vertreter der Kultur- und Medienlandschaft in diese Aufgabe miteinzubeziehen. Maßnahmen nach dem Vorbild einer französischen Sprachpolitik wie eine Gesellschaft zur Pflege der nationalen Sprache oder die Einführung von Sprachquoten in Funk und Fernsehen sind dabei durchaus denkbar. Die Förderung fremdsprachiger Inhalte in Kultur und Medien sieht die CVP als falschverstandene Offenheit und integrationspolitischen Irrweg.

Die CVP übernimmt mit der angestrebten Grundgesetzänderung nicht nur die Verantwortung für die derzeitige gesellschaftliche Lage, sondern auch für das Zusammenleben zukünftiger Generationen.

Die Strategie der CVP bei diesem Gesetzentwurf
Die CVP ist die größte Fraktion. Für eine Grundgesetzänderung ist eine Zweidrittel-Mehrheit erforderlich. Eine enge Zusammenarbeit mit der APD versteht sich innerhalb der Regierungskoalition an dieser Stelle von selbst. Über die Sprache Gemeinschaft zu stiften, könnte aber noch besser gelingen, wenn auch die Opposition zumindest teilweise für das Vorhaben gewonnen werden könnte. 
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Grundlegende Ansichten der APD

Die Arbeitnehmerpartei Deutschlands (APD) sieht sich in ihrer sozialdemokratischen Tradition als Kämpferin für die gleichberechtigte Teilhabe der Menschen an Gesellschaft, Wirtschaft und Politik. Ein selbstbestimmtes Lebens muss auch für diejenigen erreichbar sein, die nicht in diesem Land geboren wurden. 

Die APD befürwortet deshalb die Betonung der zentralen Stellung der deutschen Sprache und ihrer integrierende Funktion, soweit dies nicht zu Diskriminierung führt.

Die Positionen der APD zur Grundgesetzänderung
Schutz der deutschen Sprache

Die Abgeordneten der APD sehen den Regierungsentwurf zur Änderung des Grundgesetzes als unmittelbare Reaktion auf die Herausforderungen, denen sich die deutsche Gesellschaft aufgrund der Zuwanderung gegenüber gestellt sieht. Eine gemeinsame Sprache ist die Grundlage für gesellschaftliche Verständigung und eine gemeinsame Identität, unabhängig von Herkunft oder sozialem und wirtschaftlichem Status.

In Parteigremien wird seit einiger Zeit diskutiert, ob in einem weiteren Satz die Minderheitensprachen in Deutschland Erwähnung finden sollten. Dies erscheint zwar nicht als zwingend notwendig, da nationale und europäische Regelungen deren Schutz bereits garantieren. Eine ausdrückliche Benennung würde die sprachliche und kulturelle Vielfalt der deutschen Gesellschaft jedoch stärker anerkennen.
Die deutsche Sprache als Mittel der Integration und des kulturellen Ausdrucks

Die Abgeordneten der APD sehen in der Verankerung der deutschen Sprache im Grundgesetz ein Kommunikationsangebot an alle in Deutschland lebenden Menschen. Damit dieses Angebot erfolgreich zur Integration beitragen kann, muss die Bereitschaft zur Kommunikation sowohl auf Seiten des deutschen Staates als auch auf Seiten der Zuwandernden bestehen. 

Die APD betrachtet den deutschen Staat als Akteur, der in Sachen Integration aktiv bei der Klärung und Ausformulierung der Rechte und Pflichten des Staates und der Menschen vorangeht und Orientierung bietet. Der Staat steht dabei nicht nur in der Rolle des Fordernden, sondern auch des Fördernden. Die Anerkennung sprachlicher und kultureller Identitäten und Kompetenzen sieht die APD als Bereicherung für eine moderne Gesellschaft. 

Die APD hält das aktuelle Engagement des Staates zur Förderung der deutschen Sprache in Kultur und Medien für richtig. Darüber hinaus scheint ihr eine Förderung von Formaten sinnvoll, über die Zugewanderte Deutsch als Fremdsprache erlernen und ihre Fähigkeiten vertiefen sowie Kenntnisse über Deutschland erwerben können.

Die Strategie der APD bei diesem Gesetzentwurf

Für eine Grundgesetzänderung ist eine Zweidrittel-Mehrheit erforderlich. Eine enge Zusammenarbeit mit der CVP versteht sich innerhalb der Regierungskoalition an dieser Stelle von selbst. Über die Sprache Gemeinschaft zu stiften, könnte aber noch besser gelingen, wenn auch die Opposition zumindest teilweise für das Vorhaben gewonnen werden könnte.
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Grundlegende Ansichten der PSG 

Die Partei der sozialen Gerechtigkeit (PSG) kämpft für eine sozialistische Alternative zum bestehenden Gesellschafts- und Wirtschaftssystem. Die deutsche Politik muss sich den vielfältigen Herausforderungen stellen, die durch die Globalisierung entstanden sind und die sie selbst mitverschuldet hat. Ein Rückfall in konservative Verhaltens- und Denkmuster ist dabei in den Augen der PSG der falsche Weg. 

Die PSG sieht in der Aufnahme der deutschen Sprache ins Grundgesetz gefährliche Symbolpolitik.

Die Positionen der PSG zur Grundgesetzänderung
Schutz der deutschen Sprache
Die Abgeordneten der PSG stehen dem eingebrachten Gesetzentwurf äußerst kritisch gegenüber. Die Verankerung der deutschen Sprache im Grundgesetz bedeutet für sie einen Missbrauch der Verfassung für ein politisches Signal. Der Sinn des Grundgesetzes ist aber, das Funktionieren unserer Demokratie und unsere Grundrechte zu sichern. 

Mit der Verankerung des Deutschen im Grundgesetz wird Sprache für die PSG zu einem diskriminierenden Symbol, das sich gegen Vielfalt und Toleranz richtet. Deutsch ist als Amts- und Verwaltungssprache in Deutschland gesetzlich definiert, die Betonung im Grundgesetz ein Ausdruck von Deutschtümelei. 

Zudem besitzt für die PSG der Minderheitenschutz Priorität. Die Festlegung der deutschen Sprache als Landessprache hat allenfalls unter Einbezug des Schutzes der Sprachen regionaler Minderheiten Sinn. Dringend müsste in diesem Rahmen auch endlich die deutsche Gebärdensprache als eigene Minderheitensprache anerkannt werden, wie dies in Österreich und der Schweiz bereits geschehen ist.
Die deutsche Sprache als Mittel der Integration und des kulturellen Ausdrucks

Die Abgeordneten der PSG zweifeln nicht an der wichtigen integrativen und kulturellen Funktion, die die deutsche Sprache erfüllt. Sie zweifeln aber an der Notwendigkeit, die deutsche Sprache deshalb im Grundgesetz zu verankern. Die zu erbringenden Integrationsleistungen und der Nachweis des Spracherwerbs für Einwanderinnen und Einwanderer sind bereits im Zuwanderungsgesetz geregelt. Der Staat steht nun in der Bringschuld, die Sprach- und Integrationskurse durch die Bereitstellung finanzieller und personeller Mittel auch zu gewährleisten. Darüber hinaus hält es die PSG für erforderlich, auch die aufgrund hoher Qualifikation ‚gewünschten‘ Zuwanderer beim Spracherwerb in die Pflicht zu nehmen und nicht – wie leider üblich – bei ihnen ein Ausweichen ins Englische hinzunehmen. Eine Priorisierung bestimmter Einwanderergruppen gefährdet die Integration und den gesamtgesellschaftlichen Zusammenhalt.

Die PSG sieht in der eingebrachten Grundgesetzänderung eine Gefahr für die Kultur- und Medienlandschaft in Deutschland. Sie unterstellt, dass hier eine gesetzliche Grundlage für Zensur und für die Diskriminierung anderer Sprachen geschaffen werden soll. In der Bevölkerung könnte dies als Signal zur Abschottung und Ausgrenzung aufgefasst werden. Integration und Inklusion bedeuten aber zuallererst Offenheit. Andere Sprachen müssen deshalb verstärkt Eingang in Kultur und Medien finden.

Die Strategie der PSG bei diesem Gesetzentwurf

Die PSG ist die größte Oppositionspartei (mit knappem Vorsprung vor der ÖSP). Bereitschaft und Interesse der übrigen Fraktionen, mit der PSG zusammenzuarbeiten, sind allerdings gering.

Ihre Strategie ist daher, klare Positionen zu beziehen, Widersprüche im Gesetzentwurf der Regierung und in den Argumentationen anderer Parteien aufzudecken und der Öffentlichkeit Alternativen aufzuzeigen. 
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Grundlegende Ansichten der ÖSP
Die Ökologisch-Soziale Partei (ÖSP) steht mit ihren Grundwerten für eine Politik, die Nachhaltigkeit, Gerechtigkeit und Vielfalt fördert. Die Herausforderungen einer globalisierten Gesellschaft begreift die ÖSP als Chance, gemeinsam neue politische Wege zu gehen. 

Für die ÖSP besteht keine akute Notwendigkeit für die vorgeschlagene Grundgesetzänderung. Sie kann sich allerdings durchaus vorstellen, den Vorschlag mitzutragen, wenn durch entsprechende Ergänzungen kulturelle Vielfalt betont und Integration gefördert wird. 
Die Positionen der ÖSP zur Grundgesetzänderung
Schutz der deutschen Sprache
Ob die Verankerung der deutschen Sprache im Grundgesetz Wirkung entfalten kann, hängt in den Augen der ÖSP von der Ausformung des Gesetzes ab. Die Festlegung des Deutschen als Landessprache kann erstens sinnloser Ballast sein, der im Grundgesetz nichts zu suchen hat, weil er eine Selbstverständlichkeit beschreibt. Sie kann zweitens als Geste der Überhöhung von ‚Deutschtum’ sowie der Beharrung auf Althergebrachtem wahrgenommen werden, was eine fatale diskriminierende Wirkung hätte und rechtspopulistische Parteien wie die „Neue Idee für die Heimat“ stärken würde. Sie kann drittens als ein Integrationsangebot an alle Menschen in Deutschland mit ihren vielfältigen Hintergründen formuliert werden. Für diesen dritten Weg setzt sich die ÖSP ein. Nur wenn das Gesetz in diesem Sinne ausformuliert wird, kann sie sich eine Zustimmung vorstellen.

Die deutsche Sprache als Mittel der Integration
Aus Sicht der ÖSP hat die deutsche Politik in der Vergangenheit versäumt, ein nachhaltiges Integrationskonzept zu erarbeiten und umzusetzen. Die Verankerung der deutschen Sprache in der Verfassung allein wird dabei keine Abhilfe schaffen. Es wäre jedoch ein Angebot an die Einwanderinnen und Einwanderer, die sprachliche und kulturelle Vielfalt Deutschlands in die Verfassung aufzunehmen. Sprachliche Kompetenzen und kulturelle Hintergründe müssen eine gesetzliche Würdigung erfahren. Nur so kann Integration in den Augen der ÖSP-Abgeordneten gelingen. Eine Abschottungspolitik kann keine Lösung sein. 

Die deutsche Sprache ist als gesprochene Sprache stets einem Wandel unterlegen. Eine Festlegung der deutschen Sprache im Grundgesetz darf nicht zur Grundlage für neue sprachliche Beschränkungen in der Kultur- und Medienpolitik werden. 

Die ÖSP ist vielmehr der Meinung, dass der Wert unserer sprachlichen und kulturellen Vielfalt auch dadurch zum Ausdruck kommen muss, dass die Sprachen regionaler Minderheiten und die Sprachen der Eingewanderten verstärkt Eingang in die Medien- und Kulturlandschaft finden. Dies würde die Integration tatsächlich fördern, weil diese nur als ganzheitlicher und offener Prozess unter Anerkennung unterschiedlicher Identitäten gelingen kann.

Die Strategie der ÖSP bei diesem Gesetzentwurf

Die ÖSP befindet sich in der Opposition und möchte dort deutlich ihre Meinung zum Ausdruck bringen. Zugleich ist ihr wichtig, dass die Bürgerinnen und Bürger sie als Partei wahrnehmen, die sich sinnvollen Lösungen nicht verweigert. Sie sieht im Regierungsvorschlag eine Chance, durch geschicktes Agieren eigene Vorstellungen im Grundgesetz zu verankern. 

	
	
	
	



